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Die Kommission fiir freie Lesestoffe, interkantonale Arbeitsgemein-
schaft fiir die Unterstufe, gibt bekannt, dafl sie beabsichtigt, «Wald»-Hefte
zu schaffen. «Es ist Kraftvergeudung, wenn im ganzen Land Hunderte von
Lehrern, jeder fiir sich, aus allen moglichen Quellen geeignete Stoffe zu-
sammensucht. Warum sollten wir die Ergebnisse unserer Arbeit nicht allen
mitteilen in Form von kleinen Heften?»

Eigene Erlebnisse — sie sind ganz besonders wertvoll —, Angaben (Ab-
schriften) von Bilderbiichern, Jugendbiichern, Jugendzeitschriften, Silvester-
biichlein usw., die Sie bis jetzt mit Erfolg in der Schule verwendeten, sind
erwiinscht. (Neben dem Original bitte noch einen Durchschlag.) Wegen Ein-
holung des Nachdruckrechtes Angabe von Buchverlag, Jahrgang und Num-
mer der Zeitschriften.

Einsendungen bis Ende Januar 1953 an Herrn Dino Larese, Lehrer,

Amriswil (TG).

MITTEILUNGEN

Eine frohe Botschaft. Das neue Biirgerrechtsgesetz, das am 1. Januar 1953 in Kraft
trat, ist fiir die Schweizer Frauen eine kostbare Gabe. Hier haben Forderungen, welche
die Frauen schon seit mehr als 20 Jahren gestellt haben, ithre — wenigstens teilweise —
Erfullung gefunden. Wir wollen heute nicht an das denken, was unerfiillt geblieben ist.
condern uns am Erreichten freuen, das einen groBen Fortschritt bedeutet. Wer weiB, was
cine groBe Anzahl von Frauen, die durch ihre Heirat mit einem Ausldnder ihr Schweizer
Blirgerrecht verloren haben, erleben mufiten, der kann heute den ganzen Wert der neuen
Bestimmungen ermessen. Mit all denen, die im In- und Ausland angstvoll die Verhand-
lungen iiber das neue Gesetz verfolgt haben, freuen wir uns, daBl dieses ihnen nun die
Vloglichkeit gibt, ihr angestammtes Biirgerrecht, das ihnen so sehr am Herzen liegt, zu
hehalten oder wieder zu erwerben.

Die jungen Schweizerinnen, die einen Auslinder heiraten wollen, konnen nun ihr
Schweizer Biirgerrecht behalten, auch wenn sie die Nationalitit ihres kiinftigen Mannes
crwerben. Sie miissen zu diesem Zweck vor oder spitestens bei der EheschlieBung eine dies-
heziigliche Willenserkldirung unterzeichnen. Moge ihre Entscheidung ein wohliberlegter
und verantwortungshewuBter Schritt sein!

Alle gebiirtigen Schweizerinnen, die durch Heirat mit einem Auslinder ihr Schweizer
jiirgerrecht verloren haben, kionnen wihrend des ganzen kommenden Jahres (1953) ein
Gesuch um kostenlose Wiedereinbiirgerung stellen, obschon sie im Besitze eines ausldndi-
schen Biirgerrechtes sind. Dieses Gesuch ist an das Eidg. Justiz- und Polizeidepartement in
Bern zu richten, welches bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes die nétigen Anweisungen
veroffentlichen wird.

Wir mochten an dieser Stelle allen unseren Mitarbeiterinnen und Helferinnen danken,
die wihrend der vergangenen Jahrzehnte mit uns gekimpft haben. lhr Glaube an eine
zerechte Sache und ihre groBen Bemiihungen finden heute ihre schonste Belohnung. Auch
den Juristen und Parlamentariern, die uns ihre Unterstiitzung und Hilfe gewiihrt haben, sei
herzlich gedankt. Bund schweizerischer Frauenvereine

T 577 ;
i B&Fﬂ@d vor Kopfweh, Migrane

7/ Monatsschmerzen
<o (f"' Rheuma

115



	[Die Kommission für freie Lesestoffe]

